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Anlage 8 

 
Regeln für das Schießen Freie Pistole – Auflage 

 
1. Waffen 

 
1.1.    Waffenart:   Kurzwaffeneinzellader. Mehrlader müssen als Einzellader verwendet    

                              werden. 
1.2.    Kaliber:  5,6 mm / .22lfb. 
1.3.    Lauflänge:  frei 
1.4.    Visierung:  Kimme/Korn (2.10.5 SpO) 
1.5.    Abzugsgewicht: frei 
1.6.    Gewicht:  frei 
1.7.    Maße:  frei 
1.8.    Schäftung:  Es darf ein Handschuhgriff verwendet werden. Er darf die Hand bis  

                              zur Handwurzel umschließen, aber keine Verlängerungen aufweisen,  
                              die als Handgelenkstütze dienen könnte. 

1.9.    Sonstiges:  Auflagefläche unterhalb des Griffes. (Analog zur Disziplin LP –  
                              Auflage, siehe Auflagetabelle Teil 9)  
 

2. Bekleidung 
Siehe SpO 2.2 
  

3. Anschlagsart 
Stehend einhändig, siehe 9.8.3 und 9.8.3.1 SpO. 
 

4. Schießentfernung und Scheiben 
Die Schießentfernung beträgt 50 m. Scheiben Nr. 4 gem. 0.20 SpO. 

 
5. Schießzeit, Wettkampf- und Probeschüsse 

5.1. Der Wettkampf besteht aus 30 Wertungsschüssen. 
5.2. Innerhalb der der Schießzeit dürfen vor Beginn der Wertungsschüsse eine Unbegrenzte Zahl 

von Probeschüssen abgegeben werde. 
5.3. Die Wertung erfolgt in drei Serien a´10 Schuß. 
5.4. Die Wettkampfzeit beträgt 55 Minuten.  

 
6. Zubehör 

Der Schießarm und das Handgelenk dürfen wederdurch ein Hilfsmittel gehalten werden, noch 
gestützt und bandagiert sein. 
Mit der Waffe im Anschlag aufgelegt muss das Handgelenk frei beweglich sein. 
Die Verwendung eines Schießhandschuhes ist erlaubt. 
 

7.   Störungen 
      Siehe 2.5.2; 2.7 SpO 
  
8.   Allgemeines 

Die Disziplin wird Kreisintern als Einzelwettbewerb und in einer Klasse ab Seniorenklasse  
ausgetragen. Bei allen nicht aufgeführten Punkten ist die SpO sinngemäß anzuwenden. 


